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Erster Abschnitt

Einführung

A. Fragestellung sowie Ziel und Gang der Untersuchung

Für eine Strafbarkeit nach dem im Fokus dieser Abhandlung stehenden §  240 
StGB bedarf es der Abnötigung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung mit 
Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel. In aller Regel wird 
sich das Tatmittel gegen das Nötigungsopfer selbst richten. Es kann aber vor
kommen, dass der Täter Gewalt gegen einen Dritten anwendet oder einem ande
ren ein Übel androht, das sich zum Nachteil eines Dritten auswirken soll. Diese 
Vorgehensweise kann dazu führen, dass dem zu Nötigenden ein bestimmtes Ver
halten unmöglich gemacht wird oder dass er sich zu einem bestimmten Verhalten 
motivieren lässt. Hinsichtlich der schwerpunktmäßig zu behandelnden Gewalt
nötigung seien exemplarisch Fälle angedacht, in denen der Täter den Führer ei
nes Blinden zusammenschlägt und diesen daran hindert, sich an einen anderen 
Ort zu begeben, oder ein Kind vor den Augen seines Elternteils misshandelt und 
diesen dadurch zu einem bestimmten Verhalten bewegt.

Das StGB regelt nicht ausdrücklich, ob der Nötigungstatbestand verwirklicht 
werden kann, wenn der Täter Gewalt gegen eine andere Person als den zu Nöti
genden einsetzt. Obwohl über die Behandlung dieser Fälle keine Einigkeit be
steht, liegt eine umfassende Auseinandersetzung mit der Problematik nicht vor. 
Der Dissens setzt noch auf vorgelagerter Stufe bei der auslegungsbedingten 
„Leistungsfähigkeit“ des Gewaltbegriffs ein. Außerdem ist ungeklärt, ob die Ge
waltanwendung gegen einen Dritten als nötigungserhebliche Gewalt im Verhält
nis zu einer anderen Person eingestuft werden kann und ggf. ob und welche 
Einschränkungen – etwa im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Dritten 
und dem Nötigungsopfer – vorzunehmen sind. Die damit verbundenen Zweifel 
sind jüngst im Kontext der Reform des Sexualstrafrechts virulent geworden: 
Man war sich im Gesetzgebungsverfahren uneinig, ob und inwieweit Gewalt 
gegen Dritte als taugliche Modalität des neuen Sexualdelikts normiert werden 
sollte.1 Ausgehend von den feststellbaren Meinungsdiskrepanzen und Unzuläng
lichkeiten im literarischen Diskurs soll sich im Rahmen dieser Abhandlung fol
genden zentralen Problembereichen zugewandt werden:

1 Abschlussbericht v. 19.7.2017 der Reformkommission zum Sexualstrafrecht, S.  723 f.



2 Erster Abschnitt: Einführung

In einem ersten Schritt2 ist zu klären, ob und ggf. inwiefern sich ein Vorgehen, 
das phänomenologisch als Gewalt gegen einen Dritten in Erscheinung tritt, im 
Wege einer Auslegung des Gewaltbegriffs (gleichzeitig) als Gewalt gegen den 
Nötigungsadressaten qualifizieren lässt. Erweist es sich, dass eine Subsumtion 
unter die Gewaltnötigung auf diesem Wege leistbar ist, erübrigt sich für die sol
cherart erfassbaren Sachverhalte eine weitere Untersuchung der Tatbestandsmä
ßigkeit eines Dreiecks. Voraussetzung für diese Einordnung ist eine Interpretati
on der Gewalt dahin, dass alle ihre begrifflichen Voraussetzungen beim Nöti
gungsadressaten festgestellt werden können, d. h. in Ansehung seiner Person 
erfüllt sind. In einem solchen Fall hätten die Art und Weise des Umgangs des 
Täters mit dem Dritten eine nur hilfsweise Relevanz für die Bejahung der Gewalt 
gegen den zu Nötigenden selbst; die einzelnen Gewaltmerkmale bräuchten in 
Ansehung des Dritten nicht vorzuliegen. Da es sich also um ein Zweipersonen
verhältnis handeln würde, bietet sich hierfür i. S. einer differenzierten Termino
logie die Bezeichnung „Gewalt über Dritte“ an3. In diesem Zusammenhang wird 
der Gewaltbegriff einer Revision unterzogen, wobei besonderes Augenmerk auf 
Mehrpersonenverhältnisse gelegt wird.

Nach einer Bestandsaufnahme zur Gewalt gegen Dritte4 ist im weiteren 
Schritt5 für die nach obigen Prämissen nicht erfassten Sachverhalte auszuloten, 
ob ein Vorgehen gegen einen Dritten, das als Gewalt gegen diesen qualifiziert 
wird, eine Gewaltnötigung begründen kann. Da die gegen einen Dritten einzuset
zende Gewalt in solch einem Fall außerhalb des Zweipersonenverhältnisses „Tä
ter“ – „zu Nötigender“ lokalisiert ist, muss eruiert werden, ob sie in seinem Rah
men trotzdem herangezogen werden darf, d. h., ob der Tatbestand des §  240 StGB 
eine Personenverschiedenheit von Gewaltopfer und zu Nötigendem zulässt. Da 
die Bejahung einer ausschließlich drittgerichteten Gewalt eine notwendige Be
dingung bildet, handelt es sich um eine genuine Konstellation von „Gewalt ge-
gen Dritte“ und mithin um ein echtes Dreiecksverhältnis.6 Im Anschluss an diese 
Überlegungen wird der Frage nachgegangen, ob der Nötigungstatbestand einer 
Beschränkung bedarf, die sich (auch) bei Ausübung von Gewalt gegen Dritte 
auswirkt.7

2 Zweiter Abschnitt.
3 Der Begriff taucht auch bei Boeckmann, JZ 1986, 1050 (1051) auf, wird dort aber nicht 

entwickelt. Nicht zu verwechseln ist diese Bezeichnung mit „Gewalt über Dritte“ als Herr
schaftsverhältnis über Dritte.

4 Dritter Abschnitt.
5 Vierter Abschnitt.
6 Die Unterscheidung zwischen Gewalt über und gegen Dritte klingt in BayObLG JZ 1952, 

237 (237 f.) an.
7 Fünfter Abschnitt.
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Nicht von der Themenstellung erfasst ist die sog. Gewalt durch Dritte, bei der 
es um die Nötigung in mittelbarer Täterschaft bzw. Mittäterschaft und somit eine 
täterseitige Personenmehrheit geht.8 

Einer näheren Erläuterung bedürfen die Fokussierung des Untersuchungsge
genstands auf den Nötigungstatbestand und die Ausklammerung analoger Mehr
personenkonstellationen im Rahmen der Drohungsvariante im Titel dieser Ar
beit. Obwohl die Frage nach dem tatbestandlich tauglichen Gewaltadressaten bei 
zahlreichen weiteren Delikten auftaucht, ist die Tendenz zu beobachten, §  240 
StGB, auch unbesehen konkurrenzrechtlicher Verhältnisse, als Kerngebiet der 
Problematik zu behandeln und von ihm auf das jeweilige Delikt Schlussfolge
rungen zu ziehen.9 Dies erlaubt es, §  240 StGB ins Zentrum der Abhandlung zu 
rücken. Andererseits ist das Strafrechtssystem als normativer Organismus10 zu 
behandeln und im Rahmen systematischer Auslegung auf weitere einschlägige 
Delikte zurückzugreifen. Die gleiche Erwägung verbietet es, das Drohungsmittel 
auszublenden. Für die Auslegung der Gewaltvariante unter dem interessierenden 
Gesichtspunkt wird darum auf die Variante der einfachen und – bei weiteren 
Tatbeständen – der qualifizierten Drohung zu rekurrieren sein.

B. Terminologische Bemerkungen

Die bereits in den vorstehenden Ausführungen verwendeten Begrifflichkeiten 
bedürfen einer Vervollständigung und Präzisierung.

Konstellationen, in denen der Täter eine dritte, der Opferseite zuzurechnende 
Person involviert, sind übergreifend als Mehrpersonenkonstellationen bzw. 
-sachverhalte zu bezeichnen. Innerhalb dieser Sachverhaltsgestaltungen sind 
Gewalt über Dritte und Gewalt gegen Dritte auseinanderzuhalten.11 Da bei erste
rer von einer vorrangigen Gewalt gegen den Nötigungsadressaten auszugehen 

8 Vgl. Eidam, in: Matt/Renzikowski, §  240 Rn.  29; Fischer, StGB, §  240 Rn.  21.
9 Beispielhaft zu §  253 StGB Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, §  253 Rn.  6; zu §  105 

StGB Krey, in: Krey/Neidhardt, Bd.  1, Rn.  213: „§  240 StGB als lex generalis“; siehe auch 
Calliess, Gewalt, S.  8 und 10 f., der moniert, dass man sich mit dem Gewaltbegriff auseinander
setzt, indem man nicht vom Systemzusammenhang aller Straftatbestände ausgeht. Die Prob
lemstellung der vorliegenden Abhandlung betrifft jedoch nicht ausschließlich den Gewaltbe
griff, sondern auch die darüber hinausgehende Tatbestandsstruktur. Insoweit kann der Nöti
gungstatbestand des §  240 StGB stellvertretend für weitere Nötigungstatbestände herangezogen 
werden. 

10 Vgl. etwa Larenz, S.  437 ff.
11 Eine solche Differenzierung ist der h. M. fremd. Für beide Phänomene wird der Begriff 

„Gewalt gegen Dritte“ verwendet. Bei Auseinandersetzung mit anderen Ansichten wird grds. 
die in dieser Arbeit für zutreffend gehaltene Terminologie verwendet.
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ist, handelt es sich um eine interne Gewalt und mithin ein tatbestandliches Zwei
personenverhältnis.

Bei Gewalt gegen Dritte wird eine Gewaltanwendung herangezogen, die au
ßerhalb der Beziehung „Täter – Nötigungsadressat“ loziert ist. Es empfiehlt sich 
daher die Rede von externer bzw. drittgerichteter Gewalt. Der Ausdruck „fakti
sche“ Gewalt gegen Dritte indiziert dagegen, dass der Akzent auf dem phänome
nologischen Verfahren gegen den Dritten ungeachtet seiner rechtlichen Quali
fikation liegt. Überdies besteht exklusiv bei Gewalt gegen Dritte ein echtes  
Tatbestandsdreieck, weshalb auch von einer Dreiecksnötigung12 oder einem Nö
tigungsdreieck13 gesprochen werden kann. Kennzeichnend für die tatbestand
liche Dreiecksstruktur ist, dass nicht alle Deliktsmerkmale ihrem Wesen nach in 
Ansehung ein und derselben Person erfüllt werden. Der Begriff der Dreiecksnö
tigung ist von jenem der Dreieckserpressung oder des Dreiecksbetrugs14 zu un
terscheiden.15 Bei dem erstgenannten wird das Nötigungsmittel primär außerhalb 
der Relation „Täter – Nötigungsopfer“ eingesetzt. Während Täter und Nöti
gungsopfer durch das (versuchte) Abnötigen eines Verhaltens und Täter und 
Dritter durch die (versuchte) Anwendung von Gewalt verknüpft sind, wird die 
Verbindungsstrecke zwischen den Ecken „Nötigungsopfer“ und „Dritter“ entwe
der durch die Abhängigkeit eines bestimmten Verhaltens des Nötigungsopfers 
von dem Dritten oder durch einen motivationalen Effekt beim Nötigungsopfer 
hergestellt. Die letztgenannten Dreiecksvarianten umschreiben hingegen das 
Auseinanderfallen von Verfügendem und Vermögensinhaber. Somit kann es eine 
Dreiecksnötigung bei einer Dreiecks oder NichtDreieckserpressung geben.

Die in das Geschehen opferseitig involvierten Akteure werden wie folgt um
schrieben: Sooft vom Gewaltopfer, adressaten oder betroffenen geredet wird, 
ist derjenige gemeint, bei dem alle Begriffsvoraussetzungen der Gewalt erfüllt 
sind. Derjenige, der zu einem Verhalten genötigt wird bzw. werden soll, wird als 
Nötigungsadressat, opfer, zu Nötigender oder (eigentliche) Zielperson bezeich
net. Sofern beide Personen nicht identisch sind, wird der Gewaltadressat in der 
Rolle eines Dritten, einer dritten bzw. Drittperson auftreten. 

12 S. A. Otto, in: HKGS, §  240 Rn.  10; Toepel, in: NKStGB, §  240 Rn.  58; AG Frankfurt 
a. M. NStZ 2006, 399 (400 in Rn.  5).

13 Duttge, in: HKGS, §  253 Rn.  5; Krack, NStZ 1999, 134 (134); Sander, in: MKStGB, 
§  253 Rn.  7. Auffällig ist, dass man den Begriff vor allem außerhalb des §  240 StGB verwendet, 
um nicht den falschen Schluss zu provozieren, es handele sich um eine Strafbarkeit wegen 
Nötigung (so bei „Dreiecksnötigung“). 

14 Vgl. Krack, NStZ 1999, 134 (134).
15 A. A. aber S. Cramer, NStZ 1998, 299 (300), der beide Begriffe vertauscht und bei Perso

nenverschiedenheit von Gewaltopfer und Verfügendem von einer Dreieckserpressung spricht.
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C. Fallbeispiele

Der Problematik liegt keine homogene Sachverhaltsgestaltung zugrunde. Vor 
dem Hintergrund der Fülle denkbarer Konstellationen mit Drittbezug bietet es 
sich an, einige Fälle zu schildern, mit deren Hilfe vielfältige Aspekte der Thema
tik diskutiert werden können.

Fallbeispiel 1: Der Täter wendet fortgesetzte Misshandlungen gegen das Kind 
vor den Augen dessen Vaters so lange an, bis sich dieser dem Täteransinnen 
fügt.16

Fallbeispiel 2: Der Täter misshandelt ein Kind, entfernt sich und lässt das 
misshandelte Kind liegen, um dessen Vater, der es vorfindet, dazu zu zwingen, es 
zur ärztlichen Behandlung zu fahren und notgedrungen von der Wahrnehmung 
eines geschäftlichen Termins abzusehen.17

Fallbeispiel 3: Der Täter misshandelt den Führer eines Blinden, um diesen an 
der Wahrnehmung eines geschäftlichen Termins zu hindern.18

Fallbeispiel 4: Der Täter misshandelt den Chauffeur eines Fahrunkundigen, 
um diesen an der Wahrnehmung eines geschäftlichen Termins zu hindern.19

Fallbeispiel 5: Der Täter misshandelt den Lieferanten, um dem Produzenten 
eine wichtige Belieferungsquelle abzuschneiden und ihn zur Erhöhung der Prei
se zu nötigen.20

16 Vgl. Winkler, S.  36; Sieberg, S.  45; Helmke, S.  20 f.; Villnow, Raub, S.  8; Schieren, S.  42; 
Knodel, Gewalt, S.  109; Krey, in: Krey/Neidhardt, Bd.  1, Rn.  207; Joecks/Jäger, StGB, §  240 
Rn.  13.

17 Vgl. Kienapfel/Schroll, BT I, §  105 Rn.  23. 
18 Vgl. Winkler, S.  35 f.; Sieberg, S.  45 und 50; Knodel, Gewalt, S.  108 f.; siehe auch Schie-

ren, S.  42.
19 Vgl. Winkler, S.  37; Sieberg, S.  50; Knodel, Gewalt, S.  109.
20 Vgl. Schröder, in: Schönke/Schröder, StGB, 9.  Aufl., §  240 III 1a; Schröder, BB 1953, 

1015 (1018); Niese, S.  153; Knodel, Gewalt, S.  112. 





Zweiter Abschnitt

Gewaltbegriffsspezifische Lösung mittels Gewalt  
über Dritte

Zu klären ist, inwiefern man in Fällen eines gegen einen Dritten gerichteten Vor
gehens des Täters von einer Gewaltanwendung gegen den Nötigungsadressaten 
selbst (Gewalt über Dritte) ausgehen kann. Der Ausdruck „Gewalt über Dritte“ 
bezeichnet keine tatbestandliche Sonderkonstellation, sondern signalisiert, dass 
es sich um die Subsumtion eines Sachverhalts unter den Gewaltbegriff handelt, 
wobei opferseitig ein Dritter in das Geschehen einbezogen ist. Da es für diese 
Einordnung verzichtbar ist, dass der Dritte seinerseits Gewalt erleidet, taucht die 
Schwierigkeit auf, Kriterien zu identifizieren, anhand deren ermittelbar ist, ob es 
sich um über Dritte vermittelte Gewalt handelt. Ausschlaggebend ist der Um
stand, dass die maßgebliche Wirkung beim Nötigungsadressaten i. S. des Ge
waltbegriffs phänomenologisch mittels eines auf der Opferseite fungierenden 
Dritten transmittiert wird.

Ziel dieses Abschnitts besteht darin zu eruieren, in welchem Ausmaß der Ge
waltbegriff selbst – d. h., ohne dass man auf die Dreiecksstruktur ausweichen 
muss, – die Handhabe bietet, eine Gewaltnötigung des Nötigungsadressaten an
zunehmen.

§  1 Subsumierbarkeit von Gewalt über Dritte  
unter den herrschenden Gewaltbegriff

A. Der herrschende Gewaltbegriff

Das punctum saliens soll der Versuch sein auszuloten, ob sich das Vorgehen des 
Täters dem Begriffsverständnis der heutigen Rspr. und h.L. zufolge als Gewalt
verübung gegen die Person des zu Nötigenden selbst einordnen lässt. Ein Grund 
für das Abstellen auf die h. M. liegt in ihrer generell herausragenden praktischen 
Relevanz.1 Hinzu kommt in dem Kontext, dass die heutzutage dominierende 
Deutung das Produkt einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle der Auslegung 

1 Siehe Muthorst, §  7 Rn.  75; Pawlowski, Rn.  394. Zur Bestimmung der h. M. Drosdeck, 
S.  108.
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der Gewalt durch die Judikatur ist und sich folglich prima facie eines soliden 
Fundaments erfreut. 

Das Merkmal der Gewalt hat über Jahre hinweg eine lebhafte Diskussion er
fahren,2 deren Ziel darin lag, den vom Wortsinn her uneindeutigen und mehre
ren Interpretationen zugänglichen Begriff3 schärfer zu konturieren.4 Das Be
mühen, ein tragfähiges Begriffsverständnis zu erarbeiten, hat die h. M. zu folgen
der dreigliedriger objektivsubjektiver Gewaltdefinition i. S. des §  240 StGB 
gebracht: Gewalt ist eine körperliche Kraftentfaltung, durch die körperlich wir
kender Zwang ausgeübt wird, um geleisteten oder erwarteten Widerstand zu 
überwinden.5 Freilich ist jedes der drei Elemente einer Weitererklärung zugäng
lich und bedürftig. Da der Randbereich trotz des Grundkonsenses weiterhin 
durch Unschärfen geprägt ist, kann es sich manchmal als diffizil gestalten, eine 
der h. M. entsprechende Subsumtion vorzunehmen.

B. Körperliche Kraftentfaltung

Vorausgesetzt wird zuerst eine körperliche Kraftentfaltung,6 die ein Definitions
element bildet, das die Täterseite im Blickfeld hat.7 Es müsse sich um keine er
hebliche Kraftentfaltung handeln, sondern es genüge bereits ein geringfügiger 
Kraftaufwand.8 Der BGH lässt hierfür das SichHinsetzen oder das Sichaufdie
FahrbahnBegeben zur Bildung einer Straßenblockade genügen, wenn sich die 
Handlungen als körperlicher Zwang auswirken.9 Ferner sollen das bloße Ein

2 Vgl. nur Huhn, Gewalt, S.  36 ff.; Sinn, in: MKStGB, §  240 Rn.  31 ff.; Swoboda, JuS 
2008, 862 (862 ff.).

3 So BVerfGE 92, 1 (16); siehe auch Altvater, in: LKStGB, §  240 Rn.  38.
4 Zweifel an der Bestimmtheit des Gewaltbegriffs etwa bei Blei, NJW 1954, 583 (584); 

Calliess, NJW 1985, 1506 (1509); Meurer/Bergmann, JR 1988, 49 (51).
5 Siehe BVerfG NJW 2007, 1669 (1669); OLG Köln BeckRS 2009, 11516; KG BeckRS 

2009, 11515; OLG Köln NStZRR 2006, 280 (280); Eidam, in: Matt/Renzikowski, §  240 
Rn.  14; Eisele, JA 2009, 698 (699); Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, vor §§  234 ff. Rn.  13 ff.; 
Kindhäuser, BT I, §  12 Rn.  5; Magnus, in: Brunhöber/Höffler/Kaspar/Reinbacher/Vormbaum 
(Hrsg.), Strafrecht, 139 (149); Rengier, BT II, §  23 Rn.  23: „körperliche Tätigkeit“; Toepel, in: 
NKStGB, §  240 Rn.  35; Wessels/Hettinger/Engländer, BT 1, Rn.  432.

6 Zuweilen ist von körperlichem Kraftaufwand die Rede; etwa BGHSt 37, 350 (353); 
BGHSt 41, 182 (185).

7 Huhn, Gewalt, S.  103; Valerius, in: BeckOK StGB, §  240 Rn.  8.
8 RGSt 13, 49 (50); RGSt 27, 405 (405 f.); RGSt 56, 87 (88 f.); RGSt 60, 157 (157 f.); BGH 

JR 1988, 75 (75); BGHSt 23, 126 (127); BGHSt 37, 350 (353); BGHSt 41, 182 (185); BayObLG 
NJW 1959, 495 (496); BGH NStZ 1995, 592 (592 f.); BVerfG NJW 2002, 1031 (1032); BVerfG 
NJW 2007, 1669 (1669); Joecks/Jäger, StGB, §  240 Rn.  12; Swoboda, JuS 2008, 862 (863).

9 BGH NJW 1995, 2862 (2862). Im gleichen Sinne BVerfGE 92, 1 (18); BVerfGE 104, 92 
(102 f.); BVerfG NJW 2011, 3020 (3021 f.).
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sperren, die heimliche Beibringung betäubender Mittel sowie das Spritzen einer 
Flüssigkeit in die Augen eines anderen ausreichen.10

Bei Gewalt über Dritte sind mit diesem Merkmal keine spezifischen Probleme 
verbunden. Wie etwa Fallbeispiel 111 illustriert, gehen die Misshandlungsakte mit 
einem nicht nur unerheblichen Kraftaufwand einher, weshalb die Komponente 
der körperlichen Kraftentfaltung ohne Weiteres als gegeben zu erachten ist. Es 
gehört allerdings zum Phänotyp der Gewalt über Dritte, dass das Kraftpotenzial 
nicht unmittelbar beim Nötigungsadressaten ankommt, es nicht zur Touchierung 
dessen Körpers kommt und die Energie in Richtung auf ein anderes Objekt in 
Bewegung gesetzt wird. Dies schadet jedoch nicht. Nach h. M. muss es nicht zu 
einer „Berührung des eingesetzten Kraftpotenzials mit dem Opfer der Gewalt“ 
kommen.12 Davon zeugt die von der h. L. gebilligte Judikatur, der zufolge das 
Einsperren des Opfers13, das Aushängen der Fenster14 oder z. B. das Abstellen der 
Heizung15, allesamt Fälle, in denen die Kraft weder auf das Nötigungsopfer tref
fen soll noch in Richtung desselben entfaltet wird, als Gewaltanwendung einge
ordnet werden.16 Es sei nicht ausschlaggebend, welches Objekt von der unmittel
baren Einwirkung der physischen Betätigung des Täters betroffen wird, sondern 
es komme darauf an, ob die eingesetzte Energie die erforderliche Zwangswir
kung zeitigt.17 Damit wird die Einordnung von faktischer Gewalt gegen Dritte 
regelmäßig nicht am Erfordernis körperlicher Kraftentfaltung scheitern.

C. Physisch vermittelter Zwang

I. Grundposition

Angesichts der weitgehend aufgelockerten Anforderungen an die körperliche 
Kraftentfaltung fungiert das Element der physisch vermittelten Zwangswirkung, 
mithin ein opferbezogenes Kriterium, als entscheidendes Begriffsmerkmal.18 

10 Vgl. Geppert, Jura 2006, 31 (35); Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, §  240 Rn.  7.
11 Bei Fn.  16 (S. 5).
12 Bereits RGSt 13, 49 (50); BGHSt 23, 126 (127); AG Ludwigshafen NJW 2018, 411 

(411); Fahl, JR 2009, 100 (100); Starck, JZ 1987, 145 (146).
13 RGSt 27, 405 (406); BGHSt 20, 194 (195); Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, §  240 Rn.  7.
14 RGSt 7, 269 (271 f.); OLG Hamm NJW 1983, 1505 (1506); Swoboda, JuS 2008, 862 

(863); Valerius, in: BeckOK StGB, §  240 Rn.  26; Wohlers, NJW 1992, 1432 (1432).
15 OLG Hamm NJW 1983, 1505 (1506); Fischer, StGB, §  240 Rn.  25; Sinn, in: MKStGB, 

§  240 Rn.  64.
16 Siehe auch BGH HRRS 2015 Nr.  1093 Rn.  11, wonach ein „unmittelbar oder mittelbar 

auf den Körper eines anderen wirkende[r] Zwang“ genügt; BGHSt 41, 182 (185).
17 Bereits RGSt 60, 157 (158); BayObLG NJW 1959, 495 (496); Magnus, NStZ 2012, 538 

(543).
18 Fischer, StGB, §  240 Rn.  19; Rheinländer, FS Bemmann, 387 (401 ff.).
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Rein seelischer Zwang reicht demnach nicht aus. Dem Gewaltbegriff unterfielen 
ferner sowohl vis absoluta, also willensausschließende, als auch vis compulsiva, 
also willensbeugende Gewalt.19 Kein Hindernis sei, dass sich der Zwang beim 
Betroffenen nur mittelbar, etwa vermittelt durch Einwirkungen auf Sachen, aus
wirkt.20 Somit steht die Einschaltung eines Dritten der Annahme von Gewalt 
nicht per se entgegen.21

In Fallbeispiel 1,22 in dem sich die Frage nach dem Vorliegen kompulsiver 
Gewalt gegen den Vater stellt, ist das misshandelte Kind das Objekt, auf das der 
Täter unmittelbar einwirkt. Beim Vater selbst wirkt sich dieser Aggressionsakt 
nicht dergestalt körperlich aus, dass er ihn – gleich dem Empfinden des Kindes 
– wie eine Körperverletzung erfährt. Insoweit fehlt es prima vista an einem phy
sisch vermittelten Zwang. Die Zielperson werde vielmehr aufgrund eines seeli
schen Drucks genötigt.23 Beließe man es bei dieser Erkenntnis, bliebe festzuhal
ten, dass Gewalt gegen den Vater am Erfordernis physischen Zwangs scheitert.

Abhilfe könnte eine Aufspaltung des herrschenden Gewaltbegriffs bieten. 
Dann müsste für die fragliche Komponente genügen, dass die Zwangswirkung 
zwar beim zu Nötigenden eintritt, aber über das Medium eines fremden Körpers 
– und auf diesem Wege physisch – vermittelt wird.24 Nach diesem Ansatz würde 
es sich nicht um eine ausschließlich gegen einen Dritten gerichtete Gewalt han
deln,25 sondern um eine solche, deren Teilaspekte sowohl den Dritten wie auch 

19 Schluckebier, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, §  240 Rn.  7; Valerius, in: BeckOK 
StGB, §  240 Rn.  25; Wessels/Hettinger/Engländer, BT 1, Rn.  446.

20 Eidam, in: Matt/Renzikowski, §  240 Rn.  28; Küpper, in: AnwKStGB, §  240 Rn.  12; 
Schluckebier, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, §  240 Rn.  10; Valerius, in: BeckOK StGB, 
§  240 Rn.  26.

21 Vgl. auch Dierlamm, NStZ 1992, 573 (574); Starck, JZ 1987, 145 (146).
22 Bei Fn.  16 (S. 5).
23 Eidam, in: Matt/Renzikowski, §  240 Rn.  29; Huhn, Gewalt, S.  130 f.; Sinn, in: MKStGB, 

§  240 Rn.  66; auch Küper, FS Frisch, 985 (993 f.).
24 Es müsste zudem für die dritte Begriffskomponente die Möglichkeit in Betracht kom

men, dass der Widerstand nicht aufseiten des Inhabers der betroffenen Physis, sondern einer 
anderen Person – des Zwang erfahrenden zu Nötigenden – gebrochen werden soll; vgl. Hoff-
meister, S.  133 f. Diese Prämisse einer binnenbegrifflichen Spaltung wird teilweise im älteren 
Schrifttum erwogen und dann als konstitutiv angesehen, wenn man für Gewalt einen Erfolg in 
Form einer Willensüberwältigung, und nicht nur eine entsprechende Eignung verlangte; vgl. 
Blei, NJW 1954, 583 (586); Diehl, S.  41: „Trennung zwischen dem Körper und dem Willen“; 
Hoffmeister, S.  133 f.; Müller, S.  35. Nicht angedacht wurde diese Lösung von BayObLG JZ 
1952, 237 (237 f.), das im Hinblick auf das Einsperren eines einjährigen Kindes, wodurch seine 
Mutter das Schlafzimmer nicht betreten und ihrer Obhutspflicht nicht hatte nachkommen kön
nen, eine ausschließlich gegen das Kind gerichtete Gewalt bejahte und die Mutter als Genötig
te ansah.

25 Vorausgesetzt, dass die übrigen Gewaltmerkmale bei dem Dritten erfüllt sind, was für 
Gewalt über Dritte, wie dargelegt, nicht vonnöten ist.
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